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Abstimmungsresultate
vom 1. Februar 1959: eine
kochende Röte steigt mir bis
zu den Haarwurzeln. Soll ich
Zürich überhaupt noch lie-
ben, wo kein einziger Stadt-
kreis die Vorlage betreffend
das Frauenstimmrecht ange-
nommen hat? Und was soll
geschehn im Kanton Appen-

I ; sst<mfS> zell i. Rh, wo ganze 105
s ^ * Mannli die Notwendigkeit
*

Y$Pc^ 'jHf des „Ja" eingesehen haben?
I

i

* Diesen kleinen Verein könn-
jjJHB Sjjjf-^ te man zu einem tragikomi-

sehen Bankett mit Schüblig
und Kartoffelsalat laden uu-

' ililnk... VT,.VVtV, ,IL,:VUllik ter Abgabe einer Ehrenmel-
dung an jeden Teilnehmer
persönlich. Und was soll ich
nun mit meiner Vaterlands-
liebe? Sie wird zur Makula-
tur, — das Lied der Freiheit
besteht aus falschen Tönen.

Ich eile durch die Stadt. Auch das noch, — von den Plakatsäulen
grinst sie mich an, die FHD-Buffetdame des Etablissements für politisch
Schwachbegabte, — ihr werbendes Lächeln ertrage ich nicht mehr. Es
muss endlich etwas geschehen

Mit einigen Freundinnen werde ich rasch einig. Wir teilen uns auf.
in einen Fahndungsdienst und ein graphisches Büro. Die eine Hälfte stellt
die Plakate fest, die andere beschriftet hellgrünes Leuchtpapier mit dem
Text „AtinAf Unsere Vorarbeit ist getan. Mit Kleister-
kübel und Pinsel beginnt die nächtliche Fahrt. Hier das erste Plakat
patsch, unser Streifen fliegt quer über den Mund der „Buffetdame".
Einige Striche mit dem Roller darüber, er hält. Einsteigen, — wegfahren.
Einmal, zweimal, dreimal — und so fort. Wir gewinnen Routine. Und
jetzt nur noch unser Haupttreffer: er gilt dem Plakat direkt vor der
Polizei-Hauptwache.

Nach getaner Arbeit lassen wir uns eine heisse Suppe schmecken.
Unsere Tat ist klein, aber sie bedeutet ein Körnchen Widerstand. Und
viele Körnchen ergeben einen ganzen Widerstand.

Meldet Euch zum FHD
- nicht ohne Stimm-
recht
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Heil Dir Helvetia, hast noch der Söhne ja, wie schtönds im Halstuech da!
Nachdem die Töchter der Heimat wieder einmal mundtot gemacht sind,
lassen wir ruhig die Söhne ihr „froh noch im Todesstreich" singen. Denn
FHD's brauchen diese selbstsicheren Söhne keine, und Sanitäterinnen
könnten sie höchstens in ihrem Spott stören, den sie für Schmerz und
Tod empfinden (Nach Berichten von jenen, die dabei w^ren, nach-
erzählt von Gertrud Heinzelmann).

„Schmollende Zürcherinnen" (NZZ) — „Die Frauen werden
deutlich"" (Tat) — „Massiver Protest" (Tagesanzeiger) —

„Jeder Dienst in der Landesverteidigung untragbar" (NZN)
kommentarlos (Volksrecht)

Vielsagend abgestuft waren die Titelzeilen in den Zürcher Tageszeitun-
gen zur Veröffentlichung der Resolution, welche anlässlich der ao. Dele-
giertenversammlung des Frauenstimmrechtsvereins Zürich gefasst wot-
den war. Der Wortlaut ist wie folgt:

Der Frauenstimmrechtsverein Zürich hat anlässlich seiner ao. Gene-
ralversammlung vom 9. März folgende Resolution gefasst: Nachdem
durch die eidgenössische Abstimmung vom 1. Februar 1959 den Schwei-
zerfrauen die politischen Rechte vorenthalten bleiben, halten wir jeden
Dienst in der Landesverteidigung, sei es im FHD, sei es im Zivilschutz,
als untragbar.

Die Verfassungsvorlage betreffend Art. 22 bis über den Zivilschutz
steht bezüglich der Schutzdienstpflicht der Frauen auf dem Boden der
Freiwilligkeit. Da wir ausgeschlossen sind von der Teilnahme an der zu
erwartenden Gesetzgebung über den Zivilschutz, betrachten wir die Teil-
nähme von Frauen und Frauenverbänden an dem zu bildenden Aktions-
komitee als unangebracht.

Zur Orientierung:
/. FtfZT

Art. 8 der Verordnung über den Frauenhilfsdienst bestimmt:
„Die FHD ist auf Gesuch hin zu entlassen :

1. bei Verehelichung,
2. infolge Mutterschaft,
3. nach Leistung von 90 Tagen Dienst in Wiederholungskursen.
Auf Gesuch der FHD hin kann eine Entlassung auch aus andern Gründen
vorgenommen werden."

Danach ist es ohne weiteres möglich, dass eine FHD, welche 90
Diensttage geleistet hat, um Entlassung einkommt. Nach Art. 8 letzter
Absatz kann ohne Rücksicht auf die Dienstdauer ein Entlassungsgesuch
gestellt werden. FHD, welche infolge des Abstimmungsresultates vom
1. Februar 1959 ihren Austritt im Sinn einer Demonstration geben wollen,
sollten diesen Grund in ihrem Entlassungsgesuch erwähnen.
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